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Einführung

A. Problemaufriss

Mit der Charta der Grundrechte ist die EU mit einem schlagkräftigen Grund
rechtskatalog ausgestattet, der als zentraler Baustein der Rechtsstaatlichkeit eine 
weitreichende Unionsgewalt einer inzwischen auch kodifizierten grundrechtli
chen Kontrolle unterwirft. Allerdings richtet sich das Unionsrecht nicht nur an 
die Organe und Einrichtung der Union, sondern ist auch unmittelbar von natio
nalen Stellen auszuführen und zu beachten. Anspruch des unionsrechtlichen 
Grundrechtsschutzes ist es dabei, auch in diesen Situationen für die Mitgliedstaa
ten verbindlich zu sein, um den Bürger umfassend und effektiv schützen zu kön
nen. Hier zeigt sich allerdings zugleich die Krux eines Grundrechtsschutzes auf 
Unionsebene. Die Mitgliedstaaten haben seit jeher eigene grundrechtliche Ge
währleistungen, die im Grundsatz auch dann für ihre Stellen verbindlich sind, 
wenn unionsrechtliche Vorgaben zu beachten sind. In einer Vielzahl von Kon
stellationen wären also sowohl nationale als auch europäische Grundrechte zu 
beachten – eine unproblematische Situation, wenn sich Unterschiede zwischen 
den Gewährleistungen nicht auswirken, allerdings umso heikler, wenn bei Her
anziehung der unterschiedlichen Grundrechte auch von einander abweichende 
Bewertungen erfolgen.

Das Unionsrecht hat auf Konflikte zwischen nationalem und europäischen 
Recht hergebrachtermaßen eine einfache Antwort: Den Anwendungsvorrang des 
Unionsrechts. Dieser Grundsatz ist von den mitgliedstaatlichen Rechtsordnun
gen auch grundsätzlich anerkannt, auch wenn er in aller Regel anders als vom 
EuGH nicht genuin in der Unions rechtsordnung, sondern den nationalen Verfas
sungsordnungen verortet wird. Zieht man diesen Grundsatz für grundrechtliche 
Konfliktlagen heran, so droht angesichts umfassender sekundärrechtlicher Rege
lungen und primärrechtlicher Vorgaben, etwa durch die Diskriminierungsverbo
te, eine Bindung der Mitgliedstaaten an die Unionsgrundrechte bei einer Groß
zahl der hoheitlichen Akte der Mitgliedstaaten. Der nationale Grundrechtsschutz 
würde dann im Anwendungsbereich des Unionsrechts zumindest im Ergebnis 
weitgehend verdrängt und dadurch auch im Übrigen in seiner Bedeutung wesent
lich geschmälert. Nationale Verfassungsgerichte, die bisher, wenn auch nicht in 
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allem Mitgliedstaaten, mit umfangreichen und vor allem letztentscheidungsbe
fugten Kompetenzen ausgestattet sind, würden ihr grundrechtliches Primat an 
den EuGH einbüßen und drohen in weitgehender Bedeutungslosigkeit zu ver
schwinden – so zumindest das düstere Szenario, das mancherorts befürchtet 
wird. Zu allem Überfluss tritt mit dem EGMR noch ein weiterer Akteur auf die 
Bühne des grundrechtlichen Mehrebenensystems, dessen Verhältnis zu EuGH 
und nationalen Verfassungsgerichten weitere Probleme aufwirft. 

Eine mögliche Lösung für diesen drohenden „Grundrechtsüberdruck“ wäre 
eine zurückhaltende Ausgestaltung der jeweiligen Anwendungsbereiche. Auf der 
einen Seite könnte der unionsrechtliche Grundrechtsschutz stehen, der in erster 
Linie die Unionsgewalt bindet und für nationale Akteure nur in wenigen Situa
tio nen verbindlich ist, etwa wenn zwingende sekundärrechtliche Vorgaben ohne 
Umsetzungsspielraum auszuführen sind. Für alle anderen Handlungssituationen 
der mitgliedstaatlichen Organe bliebe dann eine umfassende und alleinige Bin
dung an die nationalen Grundrechte, dies indes unter Berücksichtigung der Vor
gaben der EMRK und sonstiger völkerrechtlicher Bindungen. Noch weitreichen
der wäre auch eine bei zwingenden unionsrechtlichen Verpflichtungen bestehen
de Bindung der Mitgliedstaaten an nationale Grundrechte denkbar. Zwischen 
nationalem und europäischem Grundrechtsschutz bestünde hinsichtlich der An
wendungsbereiche in beiden Fällen ein Exklusivitätsverhältnis. 

Einem solchen restriktiven Ansatz hinsichtlich des Anwendungsbereichs der 
Unionsgrundrechte hat der EuGH unter Berufung auf Art.  51 Abs.  1 GRC aller
dings eine klare Absage erteilt. In Fortführung seiner Rechtsprechung zu den 
grundrechtlichen allgemeinen Rechtsgrundsätzen hat er trotz – zumindest in der 
deutschen Sprachfassung – im Vergleich zur früheren Rechtsprechung weniger 
weitreichenden Formulierungen zum Anwendungsbereich in Art.  51 Abs.  1 GRC 
eine Bindung der Mitgliedstaaten im gesamten „Anwendungsbereich des Uni
onsrechts“ und damit auch bei Umsetzungsspielräumen und Beschränkungen der 
Grundfreiheiten angenommen. Auch wenn ein zurückhaltendes Verständnis des 
Anwendungsbereichs im Schrifttum und der verfassungsgerichtlichen Recht
sprechung in den Mitgliedstaaten zum Teil noch immer befürwortet wird, ist es 
schon mit Blick auf die etablierte gegenläufige Rechtsprechung des EuGH nicht 
überzeugend und damit als Lösung für aktuelle und künftige Jurisdiktionskon
flikte untauglich.

Soll die Bedeutung der nationalen Grundrechte auch in unionsrechtlich beein
flussten Sachverhalten dennoch erhalten werden, muss dies innerhalb des An
wendungsbereichs der Unionsgrundrechte geschehen. Das primäre Unionsrecht 
bietet dafür u. a. mit der in Art.  4 Abs.  2 EUV garantierten Achtung der nationa
len Identität und der Schutzniveausicherungsklausel des Art.  53 GRC diverse 
Anknüpfungspunkte. Es ist daher inzwischen weitgehend anerkannt, dass die 
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Chartagrundrechte den nationalen Grundrechtsschutz in ihrem Anwendungsbe
reich nicht vollständig verdrängen und nationale Grundrechte unter Umständen 
parallel heranzuziehen sind. Die Möglichkeit einer Doppelgeltung nationaler 
und unionaler Grundrechte hat inzwischen auch das lange Zeit eine strikte Tren
nung der Grundrechtssphären propagierende BVerfG angenommen und eine An
wendung der nationalen Grundrechte neben den Grundrechten der Charta in den 
Bereichen bejaht, wo das Unionsrecht „Raum für grundrechtliche Vielfalt“ lässt. 
Wie eine solche Geltungserhaltung für nationale Grundrechte im Rahmen einer 
Doppelgeltung rechtsdogmatisch möglich wird und wie mit Konfliktsituationen, 
etwa in grundrechtlichen Dreieckssituationen (mehrpoligen bzw. multipolaren 
Grundrechtsverhältnissen), umzugehen ist, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Diskutiert werden in diesem Zusammenhang einerseits die Inkorporation der Ge
halte nationaler Grundrechte in die entsprechenden Parallelgewährleistungen der 
GRC, das Verständnis der GRC als bloße Mindestschutzgewährleistungen mit 
Abweichungsmöglichkeiten „nach oben“, wie dies im völkerrechtlichen Men
schenrechtsschutz üblich ist, oder andererseits eine zurückhaltende Heranzie
hung der Chartagrundrechte mit Verbleib eines weitgehenden Beurteilungsspiel
raums der Mitgliedstaaten in grundrechtlicher Hinsicht. Für diese letztgenannte 
Option kann wiederum vergleichsweise der konventionsrechtliche Grundrechts
schutz durch die EMRK herangezogen werden: Dort gewährt der EGMR den 
Konventionsstaaten unter gewissen Umständen eine margin of appreciation, in 
deren Rahmen die grundrechtlichen Besonderheiten auf nationaler Ebene ge
wahrt werden können.

Diese Untersuchung soll aufzeigen, dass die margin of appreciation ein mit 
den Besonderheiten des grundrechtlichen Mehrebenensystems des Unionsrechts 
vereinbares und zudem auch in der Rechtsprechung des EuGH bereits angelegtes 
Instrument zur Berücksichtigung nationaler Grundrechtsgewährleistungen im 
Kontext der Unionsgrundrechte darstellt. Gleichwohl ist das Bestehen und die 
Reichweite entsprechender Spielräume nicht von den gleichen Faktoren abhän
gig, wie sie in der Rechtsprechung des EGMR auszumachen sind, sondern we
sentlich von den Besonderheiten der Unionsrechtsordnung geprägt. Diese sollen 
im Folgenden umfassend herausgearbeitet werden.

B. Methodisches Vorgehen und Gang der Untersuchung

Die These einer margin of appreciation der Mitgliedstaaten betrifft die Inter ak
tion unionaler Grundrechte mit den Gewährleistungen des nationalen Verfas
sungsrechts der Mitgliedstaaten der EU und damit eine Frage der Dogmatik der 
Unionsgrundrechte. Diese Untersuchung nähert sich der Fragestellung daher pri
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mär mit einer rechtsdogmatischen Herangehensweise, die einerseits auf einer 
Auslegung der einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts beruht und anderer
seits auf die Rechtsprechungspraxis des EuGH zurückgreift. Neben den Normen 
des Primär und Sekundärrechts entfalten in der Unionsrechtsordnung zudem 
auch rechtstatsächliche, insbesondere den beschränkten Zugriff der Unionsorga
ne auf die nationalen Rechtsordnungen betreffende Aspekte eine erhebliche Be
deutung. Zugleich ist regelmäßig auf rechtsvergleichende Überlegungen zu re
kurrieren. Die Rechtsprechung der Unionsgerichte bildet – trotz der für in der 
deutschen Rechtsordnung sozialisierte Rechtswissenschaftler ungewöhnlich 
kurzen und undogmatischen Urteilsbegründungen – im Unionsrecht, das in er
heblichem Maße auf gerichtlicher Präzisierung und Fortentwicklung beruht, 
 einen zentralen Faktor für die Entwicklung einer Dogmatik. Sie muss daher kri
tisch untersucht und systematisiert werden. Auf dieser Grundlage ist es Ziel die
ser Arbeit, einen kohärenten und für die Rechtsanwendung tauglichen Maßstab 
für grundrechtliche Spielräume der Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich der 
Charta zu entwickeln.

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Kapitel. Im ersten Kapitel werden die 
notwendigen Grundlagen des Untersuchungsgegenstandes, auf die in der Folge 
regelmäßig zurückzukommen ist, herausgearbeitet. Dies betrifft einerseits die 
vom EuGH angenommene Reichweite des Anwendungsbereichs der Charta, die 
Frage der Geltungskonkurrenzen nationaler Grundrechtsgewährleistungen in
nerhalb dieses Anwendungsbereichs sowie die Rechtsprechung des EGMR zur 
margin of appreciation, die begrifflich und dogmatisch den Ausgangspunkt für 
die zentrale These dieser Arbeit darstellt. 

Im zweiten Kapitel werden sodann die dogmatischen Grundlagen für eine 
margin of appreciation im Bereich der Unionsgrundrechte untersucht. Ausgangs
punkt dafür muss die allgemeine Kontrolldichtekonzeption des EuGH darstellen, 
die sich insbesondere in der Handhabung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
sowie funktionalrechtlichen Besonderheiten gerichtlicher Entscheidungen im 
Gerichtssystem der EU zeigen. In einem nächsten Schritt sind sodann die norma
tiven Grundlagen der Unionsgrundrechte dahingehend zu betrachten, ob und un
ter welchen Voraussetzungen sie mitgliedstaatliche Spielräume zulassen oder gar 
gebieten. Zentrale Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang der Schutzni
veauklausel des Art.  53 GRC sowie der Identitätsschutzklausel des Art.  4 Abs.  2 
EUV zu.

Das dritte Kapitel ist einer detaillierten Rechtsprechungsanalyse am Beispiel 
von vier exemplarisch ausgewählten Grundrechten der Charta gewidmet. Darin 
wird untersucht, inwiefern mitgliedstaatliche Spielräume in der Rechtsprechung 
des EuGH angenommen werden und welche Faktoren für deren Bestimmung 
relevant sind. Eine umfassende Analyse aller zur Grundrechtecharta ergangenen 
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Entscheidungen des EuGH unter Berücksichtigung der jeweiligen grundrechts
spezifischen Rahmenbedingungen wäre ein die Möglichkeiten dieser Untersu
chung überschreitendes Vorhaben, das mit dem Anspruch einer vollständigen 
Diskussion der spielraumrelevanten Aspekte wohl nur durch die Zusammenar
beit einer größeren Forschungsgruppe möglich wäre und zudem durch das steti
ge Hinzukommen neuer Urteile nie einen abschließenden Charakter beanspru
chen kann. Zur Entwicklung der zentralen These dieser Arbeit ist eine Rechtspre
chungsanalyse am Beispiel einzelner, prototypischer Grundrechte hinreichend 
erkenntnisreich, weil nicht die Rechtsprechungspraxis des EuGH, sondern die 
grundrechtsdogmatischen Rahmenbedingungen des grundrechtlichen Mehrebe
nensystems in der EU im Vordergrund stehen sollen. Am Beispiel der ausgewähl
ten Grundrechte kann dargestellt werden, in welchem Rahmen die zuvor unter
suchten dogmatischen Grundzüge der Spielraumdogmatik des EuGH für eine 
mitgliedstaatliche margin of appreciation fruchtbar gemacht werden können. Bei 
der Auswahl der näher untersuchten Grundrechte sollen ein breites Spektrum 
abgedeckt und dabei zugleich zentrale Rahmenbedingungen des unionsrechtli
chen Grundrechtsschutzes berücksichtigt werden, wobei eine Beschränkung auf 
die auch auf nationaler Ebene weitreichend und seit langem etablierten Freiheits
rechte (Titel II der Charta, Art.  6–19) und die justiziellen Gewährleistungen (Ti
tel VI, Art.  47–50) erfolgt. Im Einzelnen dargestellt werden das Datenschutz
grundrecht (Art.  8 GRC), die Religionsfreiheit (Art.  10 GRC), die unternehmeri
sche Freiheit (Art.  16 GRC) sowie das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
(Art.  47 GRC).1 

Die in den Kapiteln 2 und 3 gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der dogma
tischen Grundlagen und der Ausprägung grundrechtlicher mitgliedstaatlicher 
Spielräume werden im vierten Kapitel schließlich zu einem Modell der margin of 
appreciation im Anwendungsbereich der Charta entwickelt. Dort werden die 
spielraumrelevanten Faktoren herausgearbeitet, schließlich in einer Überblicks
darstellung systematisiert und in ihrer Wirkweise dargestellt. Das abschließende 
fünfte Kapitel ist einigen Schlussbetrachtungen gewidmet, die sich insbesondere 
mit der zentralen Stellung des Unionsgesetzgebers im Gefüge des grundrechtli
chen Mehrebenensystems kritisch auseinandersetzen. Die im Problemaufriss 
ange sprochenen Befürchtungen hinsichtlich einer unzureichenden und diese 
gänzlich marginalisierenden Berücksichtigung nationaler Grundrechtsgewähr
leistungen im Unionsrecht sind aber letztlich, was als Fazit dieser Untersuchung 
festgestellt werden kann, weitestgehend unbegründet.

1 Näher zur Auswahl der einzelnen Grundrechte siehe noch die Vorbemerkungen bei Kapi
tel 3 (S. 203).
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C. Begriffsbildung

Zentraler und daher terminologisch zu präzisierender Begriff dieser Untersu
chung ist die margin of appreciation. Sie bezeichnet, wie zu zeigen ist, ein in 
einer Reihe von Grundrechtsordnungen und insbesondere auf völkerrechtlicher 
Ebene genutztes Instrument zur Variierung der gerichtlichen Kontrolldichte. Be
zugspunkt dieser Arbeit ist die hierzu vom EGMR entwickelte Doktrin, die in 
ihrer praktischen Bedeutung die wohl wichtigste Ausprägung dieses Elements 
darstellt und aufgrund der vielfältigen Verzahnungen auch von besonderer Be
deutung für die Unionsrechtsordnung ist. 

In deutschen Übersetzungen wird für die margin of appreciation häufig so
wohl der Begriff des Beurteilungsspielraums als auch der des Ermessensspiel
raums verwendet. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten deutet auf die aus 
dem deutschen Verwaltungsrecht bekannte Unterscheidung zwischen Spielräu
men hinsichtlich der Tatbestandsmäßigkeit einerseits und auf Rechtsfolgenseite 
andererseits hin, die aber in ihrer spezifischen Ausprägung nicht auf die Dogma
tik des EGMR oder auf die Unionsrechtsordnung übertragen werden kann. Eine 
strikte begriffliche Trennung zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgenseite be
steht dort nicht.2

Besondere Herausforderungen für eine kohärente und präzise Verwendung der 
Begrifflichkeiten ergeben sich im Unionsrecht aus der großen Vielfalt der 
Sprachfassungen durch die derzeit 24 Amtssprachen der EU. In der Rechtspre
chung des EuGH findet sich auch in den deutschen Sprachfassungen teilweise 
der Begriff margin of appreciation, häufiger ist aber von Beurteilungs- oder Er
messensspielräumen die Rede. Auch in den englischen Sprachfassungen wird 
dann teils der Begriff der margin of appreciation, häufig aber auch discretion 
oder margin of discretion genutzt. Dass die unterschiedlichen Begriffe keine aus
schlaggebende Aussage über eine Anlehnung an das konventionsrechtliche Kon
zept der margin of appreciation geben, wird mit Blick darauf deutlich, dass die 
französische Übersetzung beider Formulierungen die – auch vom EGMR ge
nutzte – Formulierung marge d’appréciation ist und Französisch zugleich die 
Arbeitssprache am EuGH darstellt. Angesichts dessen muss unterstellt werden, 
dass die unterschiedlichen verwendeten Begrifflichkeiten in aller Regel syno
nym zu verstehen sind.3 Für die Zwecke dieser Untersuchung ist es daher weni

2 Siehe nur von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, S.  361 f. mit zahlreichen Nach
weisen; Classen, Europäisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  167; Pache, Tatbestandli
che Abwägung und Beurteilungsspielraum, S.  390 f. Zur Verwendung des Begriffs durch den 
EGMR siehe noch Kapitel 1, C.II.1. (S. 37).

3 So im Ergebnis auch Mena Parras, Transposing the margin of appreciation concept into 
EU law, Working Paper, S.  13. Anders aber Zglinski, CMLRev 55 (2018), 1341 (1343 ff.), der 
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ger ausschlaggebend, ob im Schrifttum oder der Rechtsprechung von Beurtei
lungs, Ermessensspielräumen oder einer margin of appreciation die Rede ist, 
sondern in welchem Kontext der jeweils gewählte Begriff herangezogen wird. 
Gleichwohl wird im Folgenden für grundrechtsbezogene Spielräume überwie
gend die Bezeichnung margin of appreciation gewählt, weil dies eine – explizit 
bezweckte – Anlehnung an die Spielraumdogmatik des EGMR impliziert.

beim EuGH einen engeren Begriff der margin of appreciation ausmacht, die allein die Zurück
haltung gegenüber Legislative und Exekutive betreffe.





Kapitel 1

Grundlagen 

A. Die Bindung der Mitgliedstaaten an die Grundrechtecharta

Die Charta verpflichtet gem. Art.  51 Abs.  1 Satz  1 GRC in erster Linie die Orga
ne, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. Die Mitgliedstaaten verfügen 
hingegen durchgehend über eigene Grundrechtskataloge und sind bei hoheitli
chem Handeln primär an diese Vorschriften des nationalen Rechts gebunden. 
Allerdings beansprucht das Unionsrecht einen umfassenden Vorrang auch vor 
nationalem Verfassungsrecht, so dass nationale Grundrechte mitgliedstaatlichem 
Handeln, das auf verpflichtende Vorgaben des Unionsrechts zurückzuführen ist, 
im Grundsatz nicht entgegengehalten werden können. In diesem Bereich gibt es 
daher ein Bedürfnis nach grundrechtlichen Vorgaben für die Mitgliedstaaten, die 
aus dem Unionsrecht selbst resultieren. Art.  51 Abs.  1 Satz  1 GRC postuliert in 
diesem Sinne eine Bindung der Mitgliedstaaten an die Charta „ausschließlich bei 
der Durchführung des Unionsrechts“. 

Die konkrete Reichweite der Anwendung der Charta für die Mitgliedstaaten 
soll nun im Folgenden unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des EuGH und 
die zum Teil kontroversen Diskussionen im Schrifttum dargelegt werden. 

I. Anwendungsbereich der grundrechtlichen allgemeinen 
Rechtsgrundsätze

Ausgangspunkt für die Diskussionen über Anwendungsbereich und Reichweite 
des Grundrechtsschutzes durch die Grundrechtecharta gegenüber den Mitglied
staaten ist die Rechtsprechung des EuGH zum Anwendungsbereich der unge
schriebenen Grundrechte der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschafts
rechts. Diese hatte der Gerichtshof bekanntlich in Ermangelung eines geschrie
benen Grundrechtekatalogs auf Gemeinschaftsebene ausgehend von den 
Entscheidungen Stauder1, Internationale Handelsgesellschaft2 und Nold3 im 

1 EuGH, Urt. v. 12.11.1969, Rs. 29/69, ECLI:EU:C:1969:57.
2 EuGH, Urt. v. 17.12.1970, Rs. 11/70, ECLI:EU:C:1970:114.
3 EuGH, Urt. v. 14.05.1974, Rs. 4/73, ECLI:EU:C:1974:51.
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Rahmen richterlicher Rechtsfortbildung entwickelt. Zielrichtung dieser damals 
neu entwickelten Grundrechte war zwar von Anfang an primär eine grundrecht
liche Kontrolle des Handelns der damaligen Gemeinschaftsorgane und einrich
tungen, daneben aber auch unter gewissen Umständen des mitgliedstaatlichen 
Handelns. Dass diese – in Konkurrenz zu den nationalen Gewährleistungen – 
nicht in jeglicher Hinsicht gebunden sein können, ergibt sich bereits aus unions
rechtlichen Grundsätzen wie dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. 
Zur damit notwendigen Maßstabsbildung prägte der EuGH die Formel von der 
Geltung „im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts“.4 Angesichts der 
Weite dieser sehr deutungsoffenen Formel bedurfte es dazu fallgruppenartiger 
Konkretisierung, bei der grundsätzlich zwei Konstellationen zu unterscheiden 
sind.

1. Durchführung von Unionsrecht durch die Mitgliedstaaten

In erster Linie sind die Mitgliedstaaten bei der Ausführung oder Umsetzung von 
Rechtsakten der Gemeinschaft bzw. Union durch mitgliedstaatliche Organe, der 
sog. agency situation,5 gebunden.6 Ausgangspunkt für diese Bindungskonstella
tion war die Rs. Wachauf, in der es um eine Bindung einer deutschen Behörde, 
des Bundesamtes für Ernährung und Forstwirtschaft, an die Gemeinschafts
grundrechte bei der Ausführung einer Verordnung ging.7 In dieser Konstellation 
handeln die Mitgliedstaaten für die Gemeinschaft und führen „gleich einem Ge
meinschaftsorgan“ Gemeinschaftsrecht aus. Unterschieden werden können hier
bei zwei verschiedene Situationen: Einerseits die administrative Durchführung 
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben durch Verwaltungsbehörden, andererseits 
der Erlass von Umsetzungsrecht durch die Rechtssetzungsorgane, insbesondere 

4 EuGH, Urt. v. 11.07.1985, verb. Rs C-60 u. 61/84, ECLI:EU:C:1985:329, Rn.  26 – 
Cinéthèque; EuGH, Urt. v. 30.09.1987, Rs. 12/86, ECLI:EU:C:1987:400, Rn.  28 – Demirel; 
EuGH, Urt. v. 18.06.1991, Rs. C-260/89, ECLI:EU:C:1991:254, Rn.  42 – ERT; EuGH, Urt. v. 
04.10.1991, Rs. C-159/90, ECLI:EU:C:1991:378, Rn.  31 – Society for the Protection of Un-
born Children; EuGH, Urt. v. 29.05.1997, Rs. C-299/95, ECLI:EU:C:1997:254, Rn.  15 – 
Kremzow; EuGH, Urt. v. 18.12.1997, Rs. C-309/96, ECLI:EU:C:1997:631, Rn.  13 – Annibaldi; 
EuGH, Urt. v. 18.12.2008, C-349/07, ECLI:EU:C:2008:746, Rn.  34 – Sopropé; vgl. auch 
EuGH, Urt. v. 26.02.2013, Rs. C617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Rn.  19 ff. – Åkerberg Frans-
son.

5 Weiler, Constitution of Europe, S.  120; siehe dazu Kühling, in: von Bogdandy/Bast, 
 EurVerfR, S.  657 (680).

6 EuGH, Urt. v. 13.07.1989, Rs. 5/88, ECLI:EU:C:1989:321, Rn.  19 – Wachauf; EuGH, 
Urt. v. 24.03.1994, Rs. C2/92, ECLI:EU:C:1994:116, Rn.  16 – Bostock; siehe Brosius-Gers-
dorf, Bindung der Mitgliedstaaten, S.  17 ff.; Kühling, in: von Bogdandy/Bast, EurVerfR, S.  657 
(680).

7 EuGH, Urt. v. 13.07.1989, Rs. 5/88, ECLI:EU:C:1989:321, Rn.  19 – Wachauf.
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